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Vollmacht

Ich,       (Vollmachtgeber/in)
 (Name, Vorname, Geburtsdatum)

(Adresse, Telefon, Telefax)

erteile hiermit Vollmacht an

  (bevollmächtigte Person) 
(Name, Vorname, Geburtsdatum)

(Adresse, Telefon, Telefax)

Diese Vertrauensperson wird hiermit bevollmächtigt, mich in allen Angelegenheiten 
zu vertreten, die ich im Folgenden angekreuzt oder angegeben habe. Durch diese 
Vollmachtserteilung soll eine vom Gericht angeordnete Betreuung vermieden werden. 
Die Vollmacht bleibt daher in Kraft, wenn ich nach ihrer Errichtung geschäftsunfähig 
geworden sein sollte.
Die Vollmacht ist nur wirksam, solange die bevollmächtigte Person die Vollmachtsur-
kunde besitzt und bei Vornahme eines Rechtsgeschäfts die Urkunde im Original vorle-
gen kann.

Gesundheitssorge/Pflegebedürftigkeit
l Sie darf in allen Angelegenheiten der Gesundheitssorge entschei-  Ja  Nein 

den, ebenso über alle Einzelheiten einer ambulanten oder (teil-)sta-
tionären Pflege. Sie ist befugt, meinen in einer Patientenverfügung
festgelegten Willen durchzusetzen.

l Sie darf insbesondere in sämtliche Maßnahmen zur Untersuchung  Ja  Nein 
des Gesundheitszustandes und in Heilbehandlungen einwilligen,
auch wenn diese mit Lebensgefahr verbunden sein könnten oder
ich einen schweren oder länger dauernden gesundheitlichen Scha-
den erleiden könnte (§ 1904 Abs.1 BGB). Sie darf die Einwilligung
zum Unterlassen oder Beenden lebensverlängernder Maßnahmen
erteilen.

l Sie darf Krankenunterlagen einsehen und deren Herausgabe an  Ja  Nein 
Dritte bewilligen. Ich entbinde alle mich behandelnden Ärzte und
nichtärztliches Personal gegenüber meiner bevollmächtigten Ver-
trauensperson von der Schweigepflicht.

�

�

�
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Wer kann eine Vollmacht erteilen?
Eine Vollmacht können Sie nur dann wirksam erteilen, wenn Sie geschäftsfähig sind. Das bedeutet, dass Ihnen zum Zeitpunkt der Niederschrift bewusst sein muss, dass Sie mit den in der Vollmacht niedergelegten Bestimmungen einer anderen Person die Möglichkeit geben, an Ihrer Stelle zu handeln. Falls zu befürchten ist, dass jemand Ihre Geschäftsfähigkeit zum Zeitpunkt der Erstellung der Vollmacht anzweifelt, empfiehlt sich die Beurkundung durch eine Notarin/einen Notar.

Wem kann Vollmacht erteilt werden?
Bevollmächtigen sollten Sie nur eine Person zu der Sie uneingeschränkt Vertrauen haben. Sie muss bereit und in der Lage sein, stellvertretend für Sie zu handeln. Dabei muss sie sich nach Ihrer Lebenseinstellung und Ihren Bedürfnissen richten. Ihre Bevollmächtigte/Ihr Bevollmächtigter handelt ausdrücklich in Ihrem Namen. Sie/er ist Ihrem Wohl verpflichtet. Es ist ihre/seine Aufgabe, Entscheidungen sorgfältig zu treffen Wenn Sie auch nur den geringsten Zweifel haben, empfiehlt es sich, auf eine Vollmacht zu verzichten und eine Betreuungsverfügung zu schreiben. Bedenken Sie, dass nur Sie allein die Ausübung der Vollmacht überprüfen. Achten Sie darauf, dass Ihre Interessen nicht mit den Interessen der bevollmächtigten Person kollidieren. Ferner dürfen Sie kraft Gesetz keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtung, in der Sie leben, bevollmächtigen.

Gesundheitssorge / Pflegebedürftigkeit
Solange Sie selbst entscheiden können, stimmen Sie alleine Ihre Behandlung mit Ärzten ab oder Sie treffen Pflegevereinbarungen. Ihr Wort gilt. Erst wenn Sie aufgrund Ihrer geistigen Verfassung nicht mehr in der Lage sind, selbst zu entscheiden, darf Ihre Bevollmächtigte/Ihr Bevollmächtigter ersatzweise Bestimmungen treffen. Sie/er darf den Ihre Gesundheit betreffenden Empfehlungen der behandelnden Ärzte und der Pflegekräfte folgen oder sie ablehnen, wenn Sie z.B. in der Patientenverfügung auf manche Behandlungsmöglichkeiten verzichtet haben. Sie/er darf aber auch alternativen Heilmethoden zustimmen, sofern sie Ihrem Wohle dienen. Die hierfür notwendigen Verträge darf Ihre Bevollmächtigte/Ihr Bevollmächtigter abschließen. Ihre Bevollmächtigte/Ihr Bevollmächtigter benötigt eine vormundschaftsgerichtliche Genehmigung, wenn sie/er einer ärztlichen Maßnahme zustimmen will, die entweder lebensgefährlich ist, wie zum Beispiel eine Herztransplantation, oder aber bleibende Schäden zu erwarten sind, wie zum Beispiel bei einer Amputation. In diesen Fällen muss die/der Bevollmächtigte vor der ärztlichen Behandlung die Genehmigung des Vormundschaftsgerichts beantragen. Der Gesetzgeber will mit der Notwendigkeit einer Genehmigung durch das Vormundschaftsgericht Ihre Persönlichkeitsrechte bei so schwerwiegenden Eingriffen schützen. Die Last der Entscheidung trägt die/der Bevollmächtigte dann nicht allein. Durch die Entbindung von der Schweigepflicht der in der Vollmacht bezeichneten Personengruppen ist es Ihrer Bevollmächtigten/Ihrem Bevollmächtigten möglich, sich über Ihre Erkrankung zu informieren. Die Kenntnis der Diagnose und der Behandlungsmöglichkeiten bildet die Grundlage für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit Ihrer/Ihres Bevollmächtigten mit Ärzten und mit nichtärztlichem Personal. Eine Unterbringung liegt vor bei einem Aufenthalt in einer geschlossenen Abteilung einer Fachklinik für Psychiatrie, einer so genannten beschützenden, d.h. geschlossenen Station eines Alten- und Pflegeheims, in geschlossenen Einrichtungen für geistig behinderte oder psychisch kranke Menschen. Eine Abteilung mit komplizierten Schließmechanismen an Türen ist einer geschlossenen Einrichtung gleichzusetzen, wenn der Mechanismus dazu dienen soll, die Betroffenen am Verlassen der Station zu hindern. Ihre Bevollmächtigte/Ihr Bevollmächtigter kann die Genehmigung einer geschlossenen Unterbringung gegen Ihren Willen nur dann beim Vormundschaftsgericht beantragen, wenn Sie aufgrund einer psychischen Krankheit, einer geistigen oder seelischen Behinderung in Ihrer freien Willensbildung eingeschränkt sind und daher die Notwendigkeit der Unterbringung nicht erkennen können. Weitere Voraussetzungen sind: Es muss eine konkrete und ernste Gefahr der Selbstgefährdung, z.B. Selbstmord, bestehen oder eine Untersuchung, ein ärztlicher Eingriff oder eine Heilbehandlung zur Abwendung eines erheblichen gesundheitlichen Schadens kann ohne geschlossene Unterbringung nicht durchgeführt werden und weniger einschneidende Maßnahmen reichen nicht aus. Die geschlossene Unterbringung von nicht einwilligungsfähigen Erwachsenen ist nur mit Genehmigung des Vormundschaftsgerichts zulässig. Wenn es sehr eilig ist, muss die Genehmigung vom Bevollmächtigten unverzüglich nachgeholt werden. Das Gericht prüft vor einer Entscheidung, ob die Voraussetzungen vorliegen und ob mit der Unterbringung der angestrebte Zweck erreicht werden kann. Der Genehmigungszeitrahmen wird vom Gericht festgelegt. Die Höchstdauer von zwei Jahren darf nur in begründeten Ausnahmefällen angeordnet werden. Für die Anwendung freiheitsentziehen-der (unterbringungsähnlicher) Maßnahmen gelten die gleichen rechtlichen Voraussetzungen wie für die geschlossene Unterbringung. Unter freiheitsentziehenden Maßnahmen versteht man z.B. das Hochziehen von Bettgittern, das Anlegen von Gurten im Bett oder am Stuhl sowie die Vergabe von dämpfenden Medikamenten. Entscheidet sich die Bevollmächtigte/der Bevollmächtigte für eine der oben genannten Maßnahmen, die Ihren Bewegungsdrang tatsächlich gegen Ihren Willen über einen längeren Zeitraum regelmäßig einschränken, muss sie/er die Genehmigung zur Anwendung dieser unterbringungsähnlichen Maßnahmen bei Gericht beantragen. Bevor die gesetzliche Vertreterin/der gesetzliche Vertreter einen Genehmigungsantrag stellt, sollte sie/er sich über alternative Maßnahmen informieren. Häufig kann dann eine freiheitsentziehende Maßnahme vermieden werden. Sofern diese Maßnahmen im häuslichen Bereich und nicht in einer Anstalt, einem Heim oder einer sonstigen Einrichtung angewandt werden, gelten andere Voraussetzungen. Da es sich um eine schwierige Rechtslage handelt, sollte die Bevollmächtigte/der Bevollmächtigte sich bei der zuständigen Betreuungsstelle oder beim Vormundschaftsgericht vor einer Antragstellung informieren.
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l Sie darf über meine Unterbringung mit freiheitsentziehender  Ja  Nein 
Wirkung (§ 1906 Abs.1 BGB) und über freiheitsentziehende
Maßnahmen (z. B. Bettgitter, Medikamente u. ä.) in einem Heim
oder in einer sonstigen Einrichtung (§ 1906 Abs. 4BGB) entscheiden,
solange dergleichen zu meinem Wohle erforderlich ist.

l Ja  Nein 

Aufenthalt und Wohnungsangelegenheiten

l Sie darf meinen Aufenthalt bestimmen, Rechte und Pflichten aus     Ja  Nein 
dem Mietvertrag über meine Wohnung einschließlich einer Kündi-
gung wahrnehmen sowie meinen Haushalt auflösen.

l Sie darf einen Heimvertrag abschließen und kündigen.     Ja  Nein 
l Sie darf einen neuen Wohnungsmietvertrag abschließen.     Ja  Nein 

l       Ja  Nein 

Behörden

l Sie darf mich bei Behörden, Versicherungen, Renten- und Sozial-    Ja  Nein 
leistungsträgern vertreten.

Vermögenssorge      Ja  Nein 

l Sie darf mein Vermögen verwalten und hierbei alle Rechtshand-
lungen und Rechtsgeschäfte im In- und Ausland vornehmen, 
Erklärungen aller Art abgeben und entgegennehmen sowie Anträge 
stellen, abändern, zurücknehmen, namentlich

l über Vermögensgegenstände jeder Art verfügen     Ja  Nein 

l Zahlungen und Wertgegenstände annehmen     Ja  Nein 

l Verbindlichkeiten eingehen     Ja  Nein 

l Willenserklärungen bezüglich meiner Konten, Depots und Safes   Ja  Nein 
abgeben. Sie darf mich im Geschäftsverkehr mit Kreditinstituten
vertreten.

l Schenkungen in dem Rahmen vornehmen, der einem Betreuer    Ja  Nein 
rechtlich gestattet ist.

�

�

�
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Aufenthalt und Wohnungsangelegenheiten
Wenn Ihre Rückkehr in die Wohnung z.B. nach einer Unterbringung oder einem Krankenhausaufenthalt nicht mehr möglich ist, kann Ihre bevollmächtigte Person dafür sorgen, dass ein Ihren Bedürfnissen angemessener neuer Aufenthaltsort gefunden wird. Dies kann z.B. eine behindertengerechte Ersatzwohnung oder ein Heim sein. Ihre Bevollmächtigte/Ihr Bevollmächtigter erfüllt gegenüber den Eigentümern Ihrer früheren Wohnung die Verpflichtungen aus dem Mietvertrag und kümmert sich um die Verwertung oder Einlagerung der Wohnungseinrichtung.

Behörden
Ihre Bevollmächtigte/Ihr Bevollmächtigter darf gegenüber den genannten Institutionen Ihre Rechte geltend machen und die dazu notwendigen Auskünfte über Ihre Verhältnisse geben. 

Vermögenssorge
Banken erkennen aus Haftungsgründen in der Regel nur Vollmachten an, die auf bankeigenen Formularen erteilt wurden. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer Bank, ob die Bestimmungen in diesem Teil der Vollmacht anerkannt werden und Ihrer Bevollmächtigten/Ihrem Bevollmächtigten ausreichend Handlungsspielraum einräumen. Über die Verwaltung Ihrer Konten hinaus sind im Vermögensbereich vielfältige Aufgaben zu erfüllen, z.B. der Verkauf Ihres Autos, wenn Ihnen das Führen eines Fahrzeugs nicht mehr möglich ist. 
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l Folgende Geschäfte soll sie nicht wahrnehmen können:

l      

Achtung: 

Banken, Sparkassen und Kreditinstitute verlangen oft eine Vollmacht auf bankei-
genen Vordrucken! 

Für die Erledigung von Bankangelegenheiten im Rahmen der Vermögenssorge 
sollten Sie deshalb auf die angebotenen Konto- und Depotvollmachten (ein 
Muster hierfür finden Sie im Anhang) zurückgreifen. Die Bevollmächtigung über 
Konten und Depots ist grundsätzlich in Ihrer Bank oder Sparkasse vorzuneh-
men. Damit können etwaige spätere Zweifel an der Wirksamkeit der Bevollmäch-
tigung ausgeschlossen werden.

Konto- und Depotvollmachten berechtigen den Bevollmächtigten sämtliche mit 
der Konto- und Depotführung in Zusammenhang stehende Geschäfte zu erle-
digen. Unnötige Geschäfte, wie zum Beispiel der Abschluss von Termingeschäf-
ten, etc., sind hiervon nicht erfasst. 

Für Immobiliengeschäfte, Aufnahme von Darlehen sowie für Handelsgewerbe ist 
eine notarielle Vollmacht erforderlich!

Post- und Fernmeldeverkehr
l Sie darf die für mich bestimmte Post entgegennehmen und öffnen    Ja  Nein 

sowie über den Fernmeldeverkehr entscheiden. Sie darf alle hiermit
zusammenhängenden Willenserklärungen (z.B. Vertragsabschlüsse,
Kündigungen) abgeben.

Vertretung vor Gericht

l Sie darf mich gegenüber Gerichten vertreten sowie Prozesshand-    Ja  Nein 
lungen aller Art vornehmen.

Untervollmacht

l Sie darf in einzelnen Angelegenheiten Untervollmacht erteilen.     Ja  Nein 

�
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Post- und Fernmeldeverkehr
Rechnungen oder wichtige Schreiben müssen bekannt sein, damit z.B. Fristen gewahrt werden können. Nur mit einer entsprechenden Vollmacht dürfen Briefe und andere Zustellungen geöffnet oder z.B. Ihr Telefonanschluss gekündigt werden. 
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Betreuungsverfügung

l Falls trotz dieser Vollmacht eine gesetzliche Vertretung („rechtliche   Ja  Nein 
Betreuung“) erforderlich sein sollte, bitte ich, die oben bezeichnete 
Vertrauensperson als Betreuer zu bestellen. 

Weitere Regelungen

l 

(Ort, Datum)   (Unterschrift der Vollmachtgeberin/des Vollmachtgebers)

(Ort, Datum)  (Unterschrift der Vollmachtnehmerin/des Vollmachtnehmers)

�

�
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Beglaubigungsvermerk:
Die vorstehende Unterschrift/Das vorstehende Handzeichen ist von ,

geb. am: ,

wohnhaft in ,

persönlich bekannt:   ausgewiesen durch:

    ,
   Personalausweis Nr. Reisepass Nr.

vor der Urkundsperson   vollzogen   anerkannt worden.

Die Echtheit wird hiermit beglaubigt.

München, den 

Betreuungsstelle der Landeshauptstadt München,

Unterschrift der Urkundsperson  Stempel der Dienststelle  Dienstsiegel

Betreuungsverfügung
Für den Fall, dass die Vollmacht nicht ausreicht oder wenn sie nicht anerkannt wird, stellen Sie mit dieser Regelung sicher, dass Ihre Vertrauensperson als Ihre Betreuerin/Ihr Betreuer bestellt wird, sofern nicht gewichtige Gründe dagegen sprechen (vgl. Randziffer 2). 

Unterschriften
Sobald Sie als Vollmachtgeberin/Vollmachtgeber das Dokument persönlich datiert und unterschrieben haben, ist es rechtswirksam. Zur Erleichterung im täglichen Rechtsverkehr und um eventuelle Zweifel an der Echtheit Ihrer Unterschrift bzw. an Ihrer Identität zu begegnen, können Sie Ihre Unterschrift auf der Vollmacht bei der regional zuständigen Betreuungsstelle beglaubigen lassen.
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